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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 129-2017

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2017.RRGR.362

Eingereicht am: 06.06.2017

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Gschwend

 

 

Knutti (Weissenburg, SVP)
Tanner (Ranflüh, EDU)
Geissbühler

 

 

Weitere Unterschriften: 5 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 

RRB-Nr.:  

Direktion: Finanzdirektion

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat:  

  

Leistungsverträge auf die rechtlichen Gegebenheiten ausrichten

Der Regierungsrat wird beauftragt, künftig beim Abschluss mehrjähriger Leistungsverträge des 

Kantons oder eines Amts dafür zu sorgen, dass eine mögliche Kündigung oder Kürzung durch 

das finanzkompetente Organ vorbehalten werden kann.

Begründung: 

Am Abstimmungssonntag vom 21.

mungsergebnisses zum Asylsozialhilfekredit dahingehend geäussert, dass die 105 Asylmillionen 

trotz anderslautendem Volksentscheid gebraucht würden, da ein Leistungsvertrag vorliege. Es 

kann und darf nicht sein, dass Entscheide des Souveräns im Kanton Bern auf diese Weise u

gangen werden. Der Bund pflegt seit Jahren einen Vorbehalt in allen mehrjährigen Verträgen 

einzufügen. Um die Finanzhoheit des Parlaments 

ren und zu gewährleisten, sollen auch im Kanton Bern mehrjährige Verträge künftig mit einem 

Vorbehalt in etwa gemäss folgendem Wortlaut ergänzt werden: «Vorbehalten bleib

der vereinbarten, vom Kanton (

schen Entscheid oder durch einen Volksentscheid.»
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Gschwend-Pieren (Lyssach/Oberburg, SVP) (Sprecher/in) 

Knutti (Weissenburg, SVP) 
Tanner (Ranflüh, EDU) 
Geissbühler-Strupler (Herrenschwanden, SVP) 

08.06.2017 

vom  

Finanzdirektion  

Nicht klassifiziert 

ge auf die rechtlichen Gegebenheiten ausrichten 

Der Regierungsrat wird beauftragt, künftig beim Abschluss mehrjähriger Leistungsverträge des 

Kantons oder eines Amts dafür zu sorgen, dass eine mögliche Kündigung oder Kürzung durch 

gan vorbehalten werden kann. 

Am Abstimmungssonntag vom 21. Mai 2017 hat sich der Regierungsrat hinsichtlich des Absti

mungsergebnisses zum Asylsozialhilfekredit dahingehend geäussert, dass die 105 Asylmillionen 

Volksentscheid gebraucht würden, da ein Leistungsvertrag vorliege. Es 

kann und darf nicht sein, dass Entscheide des Souveräns im Kanton Bern auf diese Weise u

gangen werden. Der Bund pflegt seit Jahren einen Vorbehalt in allen mehrjährigen Verträgen 

ügen. Um die Finanzhoheit des Parlaments bzw. die Souveränität des Volkes zu respekti

ren und zu gewährleisten, sollen auch im Kanton Bern mehrjährige Verträge künftig mit einem 

Vorbehalt in etwa gemäss folgendem Wortlaut ergänzt werden: «Vorbehalten bleib

der vereinbarten, vom Kanton (bzw. Amt) zu leistenden Zahlungen durch einen parlamentar

schen Entscheid oder durch einen Volksentscheid.» 

M 
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Der Regierungsrat wird beauftragt, künftig beim Abschluss mehrjähriger Leistungsverträge des 

Kantons oder eines Amts dafür zu sorgen, dass eine mögliche Kündigung oder Kürzung durch 

Mai 2017 hat sich der Regierungsrat hinsichtlich des Abstim-

mungsergebnisses zum Asylsozialhilfekredit dahingehend geäussert, dass die 105 Asylmillionen 

Volksentscheid gebraucht würden, da ein Leistungsvertrag vorliege. Es 

kann und darf nicht sein, dass Entscheide des Souveräns im Kanton Bern auf diese Weise um-

gangen werden. Der Bund pflegt seit Jahren einen Vorbehalt in allen mehrjährigen Verträgen 

die Souveränität des Volkes zu respektie-

ren und zu gewährleisten, sollen auch im Kanton Bern mehrjährige Verträge künftig mit einem 

Vorbehalt in etwa gemäss folgendem Wortlaut ergänzt werden: «Vorbehalten bleibt eine Kürzung 

Amt) zu leistenden Zahlungen durch einen parlamentari-
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Begründung der Dringlichkeit: Die Abstimmung vom 21. Mai 2017 hat gezeigt, wie heikel es ist, wenn eine 

Klausel in genannter Form nicht im Vertrag steht. Um solche Situationen für alle künftigen Verträge zu 

vermeiden, soll möglichst schnell eine entsprechende Formulierung in Verträge eingefügt werden. 


